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EINFÜHRUNG

Der vorliegende Bericht hat die von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten im Rahmen der Umsetzung des 
Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP (1) des Rates in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführten Maßnahmen zum 
Gegenstand. Bezüglich der Daten über die Ausfuhr konventioneller Waffen betrifft der Bericht das Jahr 2013.

In den Jahren 2013 und 2014 haben die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten den Gemeinsamen Standpunkt 2008/ 
944/GASP des Rates betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern, 
der 2008 den seit Juni 1998 geltenden Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren ersetzt hat, weiter 
umgesetzt.

Artikel 15 des Gemeinsamen Standpunkts bestimmt, dass dieser drei Jahre nach seiner Annahme überprüft wird. Auf dieser 
Grundlage hat der Rat der EU mit Unterstützung seiner Arbeitsgruppe „Ausfuhr konventioneller Waffen“ („COARM- 
Gruppe“) eine umfassende Bewertung der Bestimmungen des Gemeinsamen Standpunkts und seiner Umsetzung 
vorgenommen. Die ersten Ergebnisse der Bewertung, die in den Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) 
vom 19. November 2012 ihren Niederschlag finden, haben bestätigt, dass der Text des Gemeinsamen Standpunkts eine 
solide Grundlage für die weitere Förderung einer konvergenten Ausfuhrpolitik der Mitgliedstaaten darstellt. Es wurde eine 
Reihe von Bereichen ermittelt, in denen die konkrete Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts noch weiter verbessert 
werden könnte; entsprechende Folgemaßnahmen wurden 2013 und 2014 bereits auf den Weg gebracht. Wichtigstes 
Arbeitsfeld ist die Überarbeitung des Mechanismus der Verweigerungsmitteilungen und Konsultationen auf einer neuen 
spezifischen IT-Plattform.

Folgende Drittländer haben sich den im Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP verankerten Kriterien und 
Grundsätzen offiziell angeschlossen: Albanien, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, Island, Kanada, Montenegro und Norwegen. Seit 2012 besteht ein spezifisches System für den Austausch 
von Informationen zwischen der EU und Drittländern, die sich dem Gemeinsamen Standpunkt angeschlossen haben.

Die Jahre 2013 und 2014 wurden dazu genutzt, im Rahmen des Beschlusses 2012/711/GASP des Rates vom 19. November 
2012 zur Unterstützung der Maßnahmen der Europäischen Union zur Förderung der Waffenausfuhrkontrolle und der 
Anwendung der Grundsätze und Kriterien des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP in Drittländern (2) wirksame 
nationale Regelungen für die Kontrolle von Waffenausfuhren in ausgewählten Drittländern zu fördern.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben weiterhin eine führende Rolle in dem Prozess der Ausarbeitung eines Vertrags über 
den Waffenhandel gespielt, indem sie nach gründlicher Vorbereitung aktiv an der abschließenden VN-Konferenz über den 
Vertrag im März 2013 teilgenommen haben. Wegen des Inkrafttretens des Vertrags am 24. Dezember 2014 und zur 
Förderung seiner wirksamen Durchführung nahm die EU im Dezember 2013 mit dem Beschluss 2013/768/GASP des 
Rates (3) ein ambitioniertes Programm zur Unterstützung der Durchführung des Vertrags an. Mit dem von der 
Bundesrepublik Deutschland kofinanzierten Programm wird insbesondere eine Reihe von Drittländern auf ihr Ersuchen hin 
dabei unterstützt, ihre Waffentransfersysteme gemäß den Anforderungen des Vertrags zu stärken.
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